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Bitte beantworten Sie die Aufgaben kurz und knapp, wenn es sich anbietet auch gerne in Stichpunkten in dem Sie in das Dokument schreiben. Bei Multiple-Choice-Fragen reicht es, wenn Sie die richtige Antwort in irgendeiner Weise kenntlich machen. Gerne können Sie den jeweiligen Buchstaben auch ans Ende der Fragestellung schreiben. 

Die in der Klausur zu bearbeitende Teile fließen wie folgt in die Gesamtbewertung ein:
Teil 1 zu 1/10    Teil 4 zu 1/10   Teil 7 zu 2/10   Teil 10 zu 1/10
Teil 2 zu 1/10   Teil 5 zu 1/10   Teil 8 zu 1/10
Teil 3 zu 1/10   Teil 6 zu 1/10   Teil 9 zu 1/10



LEBENSMITTELRECHTSAKADEMIE 2024
2. Klausur am 16. Nov. 2024

1. Teil: Abgrenzung: NEM, AM, Kosmetikum, Novel Food, besondere Ernährung (RA Thomas Bruggmann, LL.M.) 

Frage 1: Die Abgrenzung von Lebensmitteln und Arzneimittel ist von großer praktischer Bedeutung. Bitte führen Sie kurz aus, weshalb es einen großen Unterschied macht, ob ein bestimmtes Produkt als Lebensmittel oder als Arzneimittel einzustufen ist. (6 Punkte)


Frage 2: In welche Produktkategorie sind „Hustenbonbons“ laut deutscher Rechtsprechung im Regelfall einzustufen? (2 Punkte) 


Frage 3: Lebensmittel und kosmetische Mittel scheinen auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben. Bitte nennen Sie ein Beispiel für ein Produkt, bei dem gleichwohl zweifelhaft ist, ob es sich um ein Lebensmittel oder um ein kosmetisches Mittel handelt. (1 Punkt)


2. Teil: Produktspezifische Bestimmungen (RA Christopher Kruse)

Frage 1: Was ist der Unterschied zwischen horizontalen und vertikalen Vorschriften? (3 Punkte)

· Horizontale Vorschriften gelten für mehrere Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen, vertikale Normen regeln bestimmte Produkte.

· Horizontale Vorschriften regeln Verpackung, Gewicht etc. während vertikale das Lebensmittel selbst betreffen (Zutaten, Zusatzstoffe, Mindesthaltbarkeit usw.).

· Horizontale Vorschriften werden von der EU vorgegeben und müssen von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden, vertikale sind Gesetze, die Deutschland direkt erlässt und die der Lebensmittelunternehmer direkt umsetzten muss.

Frage 2: Durch welche Größe werden Brot und Kleingebäck von den Feinen Backwaren abgegrenzt? (3 Punkte)

· Gewicht des Produkts

· Dichte des Teiges

· Fett-/Zuckergehalt

· Feuchtigkeit (Wasseranteil)

Frage 3: Ihr Unternehmen stellt Helgoländer Waffeln her. Sie bestehen aus drei Lagen langer, schlanker Waffeln, zwischen denen sich insgesamt zwei Lagen selber Dicke Zuckerschaum befinden. Die Enden sind mit Kuvertüre überzogen. Welche Vorschrift ist zu berücksichtigen? (3 Punkte)

· die Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse

· die Leitsätze für Feine Backwaren

· die Leitlinie für Zuckerwaren

· keine dieser Vorschriften


3. Teil: Bedarfsgegenstände, Verpackung und Abfall (RA Dr. Alexander Pitzer)

Frage 1: Im Lebensmitteleinzelhandel wird Tüte „Gummibärchen“ als amtliche Probe entnommen. Der Lebensmittelkontrolleur beanstandet, dass dem Produkt keine Konformitätserklärung beigefügt ist. Ist die Beanstandung richtig? (3 Punkte)

a) Nein, weil eine Konformitätserklärung für Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Kunststoff in keiner Einzelmaßnahme vorgesehen ist. 
b) Nein, weil eine Konformitätserklärung nur der Weitergabe von Informationen innerhalb der Wertschöpfungskette dient. In den Verkehr gebracht wird schließlich ein eine Tüte Gummibärchen, also ein verpacktes Lebensmittel und kein Verpackungsmaterial selbst. 
c) Ja, weil Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Kunststoff beim Inverkehrbringen immer eine Konformitätserklärung beigefügt sein muss. 

Frage 2: Handelt es sich bei den folgenden Artikeln um einen Lebensmittelbedarfsgegenstand? Bitte kreuzen Sie Ja oder Nein an! (6 Punkte)
 
  Wachstuchtischdecke                                                                              Ja □ Nein □ 

  Antike Milchkanne                                                                                    Ja □ Nein □ 

  Suppenlöffel                                                                                             Ja □ Nein □ 

  Nicht essbarer Kunststoffdarm einer Fleischwurst                                   Ja □ Nein □ 

  Messerblock (nicht Messer)                                                                     Ja □ Nein □ 

 Das Mundstück einer Trompete                                                                Ja □ Nein □ 


4. Teil: Aromen, Enzyme, Zusatzstoffe und Anreicherung (Prof. Dr. Stefanie Hartwig)

Frage 1: Aus wie vielen Verordnungen besteht das sog. FIAP (Food Improvement Agents Package) und zu welchen Lebensmittelkategorien enthält es Regelungen?    (3 Punkte)


Frage 2: Was bedeutet es, wenn für Lebensmittelkategorien wie z. B. Zusatzstoffe ein sog. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt gilt? (2 Punkte)


Frage 3: Was muss im Zutatenverzeichnis gekennzeichnet werden – Zusatzstoffe oder Verarbeitungshilfsstoffe oder beides? (2 Punkte)

Frage 4: Wie sind Zusatzstoffe bei vorverpackten Lebensmitteln zu kennzeichnen? (2 Punkte)


5. Teil: Standards, Leitsätze, ALTS-Stellungnahmen, Eichrecht und Füllmengen (Stephan Ludwig)                                                                                               

Frage 1: Die Standards der Codex Alimentarius Kommission sind wie einzuordnen? (3 Punkte)
a) Unverzüglich geltendes Recht
b) Geltendes Recht von Drittländern außerhalb der EU 
c) Irrelevant
d) Referenz für die Rechtssetzung in der EU u. a. gemäß Beitrittsbeschluss der EU zur Kommission

Frage 2: Beim Export von Lebensmitteln nach außerhalb der EU sind folgende Anforderungen relevant (3 Punkte):
a) EU-Rechtskonformität
b) Empfehlungen von Verbraucherschutzportalen
c) EU-Rechtskonformität und ergänzend geltende Standards des Drittlandes
d) Hinweise von Sachverständigengremien

Frage 3: Wer ist im ALTS vertreten? (3 Punkte)
a) Amtliche Untersuchungseinrichtungen der Länder
b) Bundeswehr
c) Parlamentarier
d) Angehörige Universitätsinstitute und Forschungseinrichtungen sowie Gegenprobensachverständige


6. Teil: Qualitätsmanagement und Sicherungssysteme (Dr. Wolfgang von Wiese)

Frage 1: Nennen Sie wenigstens zwei international, auch von der Global Food Safety Initiative (GFSI) anerkannte Standards für Qualitätsmanagement-Systeme in der Lebensmittelkette (3 Punkte): 


Frage 2: Nennen Sie mindestens zwei Zertifizierungsgesellschaften (Unternehmen), die von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAKKS) akkreditiert sind, um standardisierte Qualitätsmanagement-Systeme in der BRD zertifizieren zu dürfen        (3 Punkte):


Frage 3: Wie definiert sich mindestens ein sogen. HACCP-Team, d. h. welche Unternehmensbereiche müssen personell in einem HACCP-Team vertreten sein?         (3 Punkte)

a) Ein HACCP-Team ist für die Qualität aller Waren eines Unternehmens in der gesamten Lebensmittelkette verantwortlich.
b) Ein HACCP-Team ist für die Gefahrenanalyse und Einhaltung der Monitoring-Pläne in einem Lebensmittelunternehmen zuständig. Es besteht mindestens aus einem Vertreter* der Produktion, des Dienstleisters, dem Qualitätsverantwortlichen* und einem Vertreter* in der Unternehmensleitung.
c) Ein HACCP-Team wird aus der Labor- und der Unternehmensleitung gebildet



7. Teil: Kaufrecht, AGB und Mängelrügen (Prof. Dr. Wolfgang Voit)

Sachverhalt: H stellt Konservendosen mit Erbsen her. Die Erbsen bezieht H immer wieder vom Hersteller E-GmbH. Dazu bestellt er bei E, dem Geschäftsführer der E-GmbH, am 2.4.2024 telefonisch 500 kg frische Erbsen, Handelsklasse I; Liefertermin 1.7.2024, Preis 0,50 € per Kilogramm. Am 3.4.2024 erhält H folgendes Schreiben:

„Bestätigungsschreiben:
Wir bestätigen den telefonisch am 2.4.2024 geschlossenen Liefervertrag über 600 kg Erbsen Handelsklasse II zum Preis von 0,50 € per Kilogramm. Für die Lieferung gelten unsere AGB, die Sie über unsere Webseite einsehen können.
Unterschrift des E, Geschäftsführer der E-GmbH“

Am 1.7.2024 liefert die E-GmbH 600 kg frische Erbsen, Handelsklasse II.

Frage 1: H möchte wissen, ob er die 600 kg Erbsen zum Preis von 0,50 € per Kilogramm bezahlen muss, obwohl er telefonisch 500 kg Erbsen der Handelsklasse I bestellt hat. (4 Punkte)

Frage 2: H hat telefonisch 500 kg Erbsen der Handelsklasse I bestellt und kein Bestätigungsschreiben erhalten. Geliefert werden von der E-GmbH Erbsen, die minderwertig sind, weil sie zum Teil zu klein und zum Teil verfault sind. Da H die Ware gleich ins Kühlhaus gebracht hat, bemerkt er dies erst 14 Tage später und beschwert sich sogleich lautstark bei der E-GmbH. Diese besteht dennoch auf Zahlung. Zu Recht? (5 Punkte)



8. Teil: Produkthaftung und wichtige Versicherungen (Prof. Dr. Wolfgang Voit)

Frage 1: Nach welcher gesetzlichen Vorschrift und nach welchen Kriterien bestimmt sich die Sicherheit eines Produkts in Bezug auf die Produkthaftung? (3 Punkte)

Frage 2: Erläutern Sie bitte an einem Beispiel, welche Bedeutung die Darbietung und die Gebrauchshinweise für die Beurteilung der Sicherheit des Produkts haben. (3 Punkte)


Frage 3: Auf einer Packung mit Filterkaffee steht auf der Schauseite:

Mövenpick of Switzerland

Auf einer der Seitenflächen steht: Hergestellt von J.J.Darboven.

Gegen wen richtet sich der Anspruch aus § 1 Produkthaftungsgesetz? (3 Punkte)

a) Mövenpick			
b) Darboven 		
c) Mövenpick und Darboven

9. Teil: Krisenmanagement (Annika Schroedter)


Frage 1: Welche Informationen sollten bei Reklamationen immer abgefragt werden, da sie von großer Bedeutung für die Risikobewertung sind? (2 Punkte)

a) Chargennummer, Mindesthaltbarkeitsdatum, behandelnder Arzt 
b) Kaufort, Chargennummer, informierte Medien 
c) Produktbezeichnung, Chargennummer, Reklamationsgrund 


Frage 2: Wie sollte ein Krisenstab im Unternehmen idealerweise aufgebaut sein? (2 Punkte)

a)  Möglichst kleiner Kreis, möglichst wenig Informierte 
b)  Kleiner, interdisziplinärer Kreis; weitere Bereiche werden bei Bedarf hinzugezogen 
c)  Großer, breit gefächerter Kreis; möglichst viel Expertise direkt vereinen 


Frage 3: Wie sollte ein Krisenstab im Unternehmen die notwendigen Aufgaben verteilen? (2 Punkte)

a) Aufgaben übernimmt derjenige, der gerade Kapazitäten hat 
b) Aufgaben werden aus dem Krisenstab heraus ausschließlich delegiert und nicht selbst erledigt 
c) Aufgabenbereiche sind im Vorhinein in einer Funktionsbeschreibung klar zu den Funktionen zugeordnet 


Frage 4: Welche Inhalte sollte ein Ablaufplan für das Krisenmanagement umfassen? (3 Punkte)

a) Chronologische Abfolge der Prozessschritte 
b) Zugeordnete Krisenmanagement-Dokumente 
c) Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Kontaktierung 
d) Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten 


Viel Erfolg!
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